
Da au{f Tun des Urteils des Bundessozialgerichts VO' 1960 dieArbeitslosenversicherungspflicht nicht mehr ın brede geste werdenkann, wenn Einzeldienstvertrag besteht, ist raten,
eit amtliche derartige Einzeldienstverträge umge-

Z Nniweder ı1eben dann die bisherigen Dienst-herrn einen Vertrag mit dem Mutterhaus ab oder, Wenn sıe das Nnicht wol-len, ziehen die Mutterhäuser ihre Schwestern zurück; der Schwesternman-
gel legt oOhnedies nahe, die Kräfte konzentrieren un die Tätigkeiteinzelner Schwestern außerhalb der Gemeinschaft auf eın Minimum
reduzieren.

Unser Rat legt sich insbesondere auch deswegen nahe, weil mıiıt der Arbeitslosenversicherungspflicht —  E E e
U3 { 1 urglert wird. Für die Arbeitslosenversicherungsind 2 %, für die Krankenversicherung bDer O, bis 8l O des empfange-nen Bruttoenitgelts leisten, jeweils ZUr äalfte VO  z Arbeitgeber und AÄFT-beitnehmer. Die Krankenversicherungspflicht wIird deswegen urglert WEelI-den, weil Schwestern, die durch Einzeldienstvertrag Gehalt empfangen,eın höheres Entgelt empfangen als ZUTI Beschaffung der

mittelbaren Lebensbedürfnisse nOt1g ist. Daß dieses Entgelt dem Mutter-
haus zufallt, hat das Bundessozialgericht als unerheblich, weiıl auf e]ıner
eın innerkirchlichen Ordnung beruhend, bezeichnet Das Bundessozialge-richt hat erklärt, daß U“  U“ 172 NT RV'  C) hier nıcht mehr Zu(irı un: Kran-
kenversicherungsfreiheit nıcht mehr besteht; denn so Ordensleute iınd
dann wohl noch dQdus überwiegend religiösen oder sıttlıchen Beweggründenatıg, S ©  E als „Ireien Unterhalt oder einen GgeE-ringen Entgelt  Y der Ur ZUr Beschaffung der unmittelbaren Lebensbe-
dürfnisse Wohnung, Verpflegung, eidung Un! dergleichen ausreıcht.“
Um dieser Weiterungen willen unterstreichen WITr noch einmal uUuNnseren
Rat, alle bestehenden Einzeldienstverträge überprüfen un nach MöÖög-ichkeit solort ündigen.

Rechtsprechung
Räumung 1nes Wohnraumes für öffentliche Zwecke

des Landgerichts Augsburg, Zivilkammer, vVom 11. 1957
Aktenzeichen 235/57

333/56 Landsberg/Lech
Das Landgericht ugsburg Zivi  ammer erläßt durch Landgerichts-
Tat Dr. Sörgel als Vorsitzenden un! die Landgerichtsräte Schramme und
Lankes als Beisitzer

185



Sachen
Dominikanerinnenkloster Joseph Dießen a vertiretien durch die
Priorin regorla Buchler

läger un Berufsbeklagter
Proz „Bev Meyding, Landsberg

1 Dr lfred jeben a. oilmark 31
Auguste, ebenda

Beklagte und Berufungskläger
Proz -Bev Dr Amend Landsberg

gen Räumung
auf rund der mundlicnen Verhandlungen vVom November 1957 folgen-
des

Endurteil
Die erufung der Beklagten das Endurteil des Amtsgerichts
Landsberg VO. 31 Maı 19537 zugestellt Verkündigungsstatt
8 Juni 1957 wird als unbegründet zurückgewlesen mit der Maß-
gabe, daß den Beklagten 1Ne äumungsfrist bis ZU) 31 Dezember
1957 gewährt wird

II Die Beklagten en als Gesamtschuldner die Kosten der Berufung Zu
Lragen. Die Kostenentscheidung des Ersturteils wird 1n abgeändert,

die Beklagten auch die Kosten der erstien nstanz als Gesamtschuld-
Nner tragen en

Tatbestand
Das Nnwesen Hofmark Nr 31 Dießen, das die Beklagten seı1t Jahren
als Mieter bewohnen, ist durch notarı:ellen Kaufvertrag VO. Juni 1956
VO: Kläger erworben worden. Mit er Begründung, enötige das Ge-
au: ZU[I Erweiterung der vVon ihm dem Kloster befriebenen Mädchen-
mittelschule und habe eC1geNs diesem Zwecke angekauft hat der
Kläger nach Vvorausgegäangener, ergebnisloser Kündigung Novem-
ber 1956 Räumungsklage die Beklagten erhoben
Das Amtsgericht Landsberg hat der Klage staftgebend durch Endurteil
VO: 31 Mai 1957 die Beklagten UT Räumung un Herausgabe des CNann-
ten Anwesens den Kläger verurteilt wobeiji den Beklagten 116e
Räumungsfrist bis E September 1957 bewilligt un dem Kläger die
Erstattung der erforderlichen Umzugskosten die Beklagten auferlegt
hat Das Amtsgericht hat Anwendung des C MSchG (= Mie-
terschutzgesetz) festgestellt daß das Mietverhältnis, auf rund dessen die
Beklagten das nıwesen bewohnen, keinen Mieterschutz genl]eße un dem-
gemä. durch die Kündiıgung beendigt worden Sel, daß das äumungs-
verlangen gerechtfertigt sSe1l

Gegen dieses Urteil das Parteibetrieb Julı 1957 zugestellt WOI -
den ist haben die Beklagten ugust 1957 erufung eingelegt Die
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Befufungsbegründungsschrift ıst (nach zweimaliger Verlängerung der Be-
gründungsfrist) Z Oktober 1957 beim Landgericht ugsburg einge-
gangen

Die Beklagten beantragen,
das Ersturteil aufzuheben un die Klage abzuweilsen.

Der Kläger beantragt,
die erufung der Beklagten zurückzuwelsen.

egen des Vorbringens, mi% dem die artelen diese nträge begründen,
wird auf dem Berufungsbegründungsschriftsatz der eklagten un auf den
Schriftsatz des Klagers VO. 31 Oktober 1957, A weıteren Darstellung
des Tatbestandes auf das Ersturteil un yen des Ergebnisses der . erst-
instanzlichen Beweisaufnahme auf die Sitzungsniederschr1{ft VO Januar
1957 (Vernehmung der Zeugin Sch.) sowile auf die Niederschrift über die
Augenscheinnahme VO: Februar 1957 eZzug eENOMMEN.,

Entscheidungsgründe
Die erufung ist stafthaft und zulässig, jedoch unbegründet.
Das Schicksal der Räumungsklage äng davon ab, ob die Vorschrift des
x  d I' MSchG hier eingreift, oder nicht. Diese Frage ist bejahen.
Zwar WITrd, Was die Aktivlegitimation des Klägers anlangt, weder VO.  - ihm
vorgetragen noch VO Erstrichter mI1T einem Wort erwähnt, daß der äger

Lum e  e des VO  o ihm gekauften Anwesens Hofmark NrT. 31 g’_
worden sel. Die Beklagten selbst {ragen jedoch 1n der erufungsinstanz
VOT, daß die Eintragung des Klägers im Grundbuch (als Eigentümer des
Nnwesens) November 1956 erfolgt ist. anach ist die für die Kla-
gebefugnis un: für die Nnwendung des Il MSchG erforderliche
dinglich-rechtliche Beziehung des Klägers dem nwesen jedenfalls
aufe des Prozesses herbeigeführt worden. Soweit die Klage also 1n die-
Se‘ Punkte Del Klageerhebung noch nicht berechtigt Wal, ist der Mangel
noch rechtzeitig behoben worden; denn e genuügt, wWenNnNn der Kläger die
igentümerstellung ım Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hat.
In diesem usammenhang sel alsbald darauf hingewiesen, daß der S
wand der Beklagten, die vorausgegangen KÜündi1gung sel, da der Kläger
damals noch nicht igentümer un deshalb ZUT Kündigung nıcht befugt
gewesen sel, unwirksam gewWwESECN und die age er unzulässig, ohne
Bedeutung ist. Denn ın der Fortsetzung des Rechtsstreits durch den Kläger
nach Erlangung der igentümer- (und .Vermieter-) ellung omMmm seın
Wille auf Beendigung des Mietverhältnisses eindeutig ZU Aus-
druck, SO daß darin 1ne wiederholte (und nunmehr unbestreitbar wirk-
same KÜündigung legt; auch dieser Mangel ist Iso rechtzeitig geheilt
worden.
Die auf dem unbestrittenen Klagevorbringen eruhende Feststellung des
Erstri  ers, daß der Kläger eine Körperschaf de  n öffentli-

he XN e ht n ist, wird VO.  x den Beklagten nicht beanstandet. Nsowel
ıst er ohne weiıtere Erörterung VO:  - der erstrichterlichen Feststellung
auszugehen.
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Die weitere Voraussetzung für die Anwendung des U“  U“ MSchG, nämlıch
daß das Gebäude entweder OÖffentli  en Zwecken der ZUT: Unterbringung
VO'  - „Angehörigen der Verwaltung” dienen bestimmt ist, liegt eben-

VO  — E Z W — ind so  e, die auf den eN-
wärtigen Fall zugeschnitten 1mM Rahmen der gesetzlichen un atzungs-
mäßigen ufgaben und Befugnisse des Klägers als Körperschaft des Ööf-

(vgl ettermann, MSchG, V 3 Y Anm. 293,fentlichen liegen
Das tr1ıfft für den VO' Kläger unterhaltenen Schulbetrieb

Das gilt aber auch {üur den klösterlichen Betrieb selbst; denn auch dieser
ieg 1 Rahmen er gesetzlichen und satzgemäßen ufgaben und
Befugnisse des Klägers Infolgedessen J]1en sowochl die elegung des Ge-
bäudes mit Einrichtungen des Schulbetriebes als auch die Unterbringung
VO  e Schwestern (als Mitgliedern der öffentlich-rechtlichen Körpers  aft, die
der Kläger darstellt), wıe überhaupt die Einbeziehung des Gebäudes 1n
den klösterlichen Bereich öffentlichen Zweckcen Soweit dabei we
Lehrkräfte ıne Unterkunft erhalten sollen, fällt diese Maßnahme unter
den Begriff der „Unterbringung VO:  — Angehörigen der Verwaltung  1 denn
unier ngehOörigen der Verwaltung sind bei einer Körperschaft
des Offentlı  en die in ihren Diensten stehenden Personen, ihre
Bediensteten, ZU verstehen (vgl Bettermann, a.a.0)., Anm 294, 296, 271);
dazu gehören die 1n dem Schulbetrie des Klägers tätigen, VO.  D ihm ein-
gestellten Lehrpersonen.,
ana!: omm für die gegenwärtige Entscheidung gar nıcht darauf d
wıe der Kläger 1m einzelnen die Räume verwenden beabsichüfigt. Es ge-
nügt vielmehr die auf seinem unbestrittenen Vorbringen eruhende est-
stellung, daß das Gebäude dazu vorgesehen hat, 1n seinen unmit-
elibaren Besitz ZU nehmen un mit Teilen se1ines klösterlichen Gesamt-
betriebes ZU belegen
Es Sie somit allein schon auf TUN! des unbestrittenen Sachverhalts
fest, daß die Beklagten mietweise e1n Gebäude innehaben, das igen-
Lum einer Körperschaft des öffentlichen sSie. (wobei diese ÖTrper-

gleichzeitlg die Rechtsstellung des Vermieters gegenüber den Be-
klagten hat) un: das öffentlichen Zwecken (gegebenenfalls 1m Zusammen-
hang mi1t der Unterbringung VO.  v „Angehörigen der Verwaltung”) die-
nen bestimmt ist Es bedarf also für die Anwendung des Q .
MSchG 1U noch der weiteren Feststellung, daß der Kläger die Räume für
eigene wecke dringend enötigt. Soweit dabei darum geht, daß der
Kläger das Gebäude T braucht, 1nd nähere Äus-
führungen nicht erforderlich; denn das ‚ergibt sich chon aQus den VOorstie-
henden Darlegungen, un die diesbezügliche Feststellung des Erstrichters
wird VO:  - den Beklagten qgal nicht angegriffen. Ihr Angriff richtet sich 1NSO-
weit die erstri  erl Feststellung, daß der äger die aume
ringend en  g
Dieser Angriff ist edoch unberechtigt. Aus dem Ergebnis der erstinstanz-
ıchen Augenscheinnahme geht eindeutig hervor, daß die Räume, ber die
der Kläger Disher verfügt, unzureichend sind, und allein chon die
Weiterführung des Schulbetriebs 1m bisherigen miang eine auf die Dauer
unerträgliche inengung der Klosterinsassen mit sich I1NgT, abge-
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sehen davon, daß der Unterrichtsbefrieb selbst sıch ın den hierfür verfüg-
baren Räumen nicht ın dem erforderlichen usmaß entfalten kann. Bestätigt
wiıird der ringende aumbedarf des Klägers noch durch die Angaben der
ekiorın un Superiorin Es mMag dahingestel bleiben, ob ihre Aus-
Sage als Zeugenaussage behandeln ist der ob sich 1m Hinblick auf
ihre ellung 1m Kloster bel ihrer Vernehmung prozeßrechtlich ul ıne

Parteivernehmung gehandelt hat. Denn ihre Vernehmung als Parteli ware

jedenfalls nach 448 ZPO zulässig un gerechtfertigt geWESECHNH; und sach-
lich enis  e]ıden ist, ob ihren Angaben geglaubt werden kann. An ihrer

Glaubwürdigkeit zweifeln, besteht jedoch kein nla gleichgültig, ob
InNd.  y s1e als Zeugin der als Parteı betrachtet. Ihre Angaben tragen in
Verbindung miıt dem Inhalt des Augenscheinprotokolls dıe Feststellung,
daß ıne Auflockerung der bestehenden Raumverhältnisse des OSs{iers
dringend notwendig ist un daß der Kläger hierzu ringen das on den
Beklagten ewohnten Gebäude enötigt; die Ausbreitung des klösterlichen
etrıeDs auf dieses Gebäude leg 1m dringenden interesse des Klägers
Der inwels der Beklagten daraurf, daß der Kläger sich die erforderlichen
Räume durch Errichtung eines weitieren Bauwerks auf seinem bisherigen
Grundstück verschaffen könne un solle, ist unbeachtlich Denn 1mM
des 0r MSchG braucht der Vermieter sich auf einen derartigen Aus-
WEQ nicht verweisen lassen (vgl Bettermann, a.a.0., Anm 264)
Auch der weitere Einwand der Beklagten, das VO  - ihnen ewochnte Ge-
au reiche Oöohnehlin nicht ZUXI Deckung des Raumbedaris des Klägers Qus,

gre iıcht durch Denn selbst, wenll mit den hinzukommenden Raumen
der Raumbedarftf des Klägers nicht voll befriedigt werden sollte, werden
amı do  Q zumindest dıe dringlichsten Bedürinisse des Klägers erfüllt.
Die Dringlichkeit seines Raumbedarfs wird miıt diesem I1gumen der Be-

klagten ebensowenlg widerlegt, w1e INd.  - twa die eines ungernden
eın Stück Brot nıcht sinnvoll mit der Begründung kann, davon

werde do:  Q nicht catt.
Wenn die Beklagten schließlich noch auf die ange Dauer ihrer l1eizel
hinweisen, womit s1e offenbar 1ne Berücksichtigung iNres eigenen nteres-
S65 der Erhaltung ihrer Wohnung erstreben, muüssen sie sich ent-
gegenhalten Jassen, das dieses Erhaltungsinteresse wWar 1m Rahmen einer
Entscheidung nach MSchG VO  } Bedeutung ist, daß ber darauf bei
der Nnwendung des nıcht ankommt (vgl ettermann,
a.a.0, Anm. 268)
Daraurf, ın welcher Weise der Kläger dıe Räume 1m einzelnen endgülfig
belegen wird, omMm ©: w1e ben schon in anderem Zusammenhang -
wähnt, nicht Wesentlich ist.nur, daß S1e ringen enöÖtigt, ecıle
eines Betriebes dorthin verlegen. Wenn seine ane über dıe Einzel-
heıiten der bevorstehenden Aulfteilung un Auflockerung andert, bleibt
ihm das (JallZ überlassen.
Mit echt hat er der Erstrichter MSchG eingreifen lassen und die
Mieterschutzbestimmungen der SS und S MSchG nıcht angewendet.
Das Mietverhältnis zwischen den Partelen ist somıit durch Kündigung be-
endigt ($$ 564 IL, 565 BGB) und die Beklagten sind gemä. 556 BGB
verpiflichtet, das Gebäude den Kläger herauszugeben. Auf e1n urück-

189



behaltungsre können sıch die Beklagten gegenüber dem Kläger schon
n 556 I1 BGB nicht berufen, daß die rage, ob ihnen eın urück-
behaltungsrecht begründender ANnspruch den Kläger überhaupt -
ste qgal nıcht geprüft werden braucht
ema 721 ZPO wird den eklagten ıne Räumungsfrist bis ZU 31
Dezember 1957 gewährt Ihnen ihrem ntrag entsprechen 1ne längere
Räumungsfrist gewähren, ist nıcht vertretbar Sie mussen bereits seit
Klageerhebung damıit rechnen, daß s1e Z . Räumung verurteilt werden, und
en insbesondere durch ihre wiederholten Anträge Verlängerung
der Berufungsbegründungsirist ıne erhebliche Verzögerung des erliah-
1eNs erreicht. Es ist er angemMteESSEN, eine uUrze Räumungsfrist UuS2U-

sprechen
Bel dem erstrichterlichen Ausspruch über die Erstatiung der Umzugsko-
sten durch den Kläger muß chon wegen $ 536 ZPO verbleiben Die KO-
stenentscheidung der ersten nstanz muß gemä d 100 ZPO abgeändert
werden. Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagiten gemä

ZPO tragen.
Verkündet am November 1957

Es folgen die Unterschriften.

Kirchliche Erlasse
Dekrete des Stuhls

DEKREI DER OBERSTEN KONGREGATION DES OFFIZIUMS VOM P
MARZ 1960 BER DIE AUSTEILUNG DER KOMMUNION DEN
ACHMITTAGSSTU  Z

(AAS - 1960, 355 f.j
Can 867 bestimmt, daß die hl. KOommunl10n nicht auszuteilen sel außer-
halb der Stunden, denen das eBßopfer dargebracht werden ann, außer
eın begründeter Anlaß würde anderes nahelegen.
In der Constitution T1S{US ominus“ VO: Januar 1953, welche die
eucharistische Nüchternheitsdisziplin milderte, ist den Ortsoberhirten die
Vollmacht erteilt worden, estimmten agen die ebfeler den
Abendstunden gestattien 1); in der dieser Constitution beigege-
benen Unterweisung des HL 1Z1UMS ist erklärt worden, daß es den
Gläubigen freistehe, während der genannten Messe oder unmittelbar VOl-
her oder sofort nachher ZUTX hl. Kommunion gehen; el ind hinsicht-
lich der eucharistischen Nüchternheit die Normen beachten, die 1n der
erwa.  en Constitution aufgestellt sind 15)
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